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Im Kampf um die Vorherrschaft in Europa während der ersten Hälf-

te des 20. Jahrhunderts geriet das Großherzogtum Luxemburg zwei-

mal zwischen die Fronten totaler Kriege: Im Ersten Weltkrieg wur-

de der Kleinstaat okkupiert; im Zweiten Weltkrieg vom deutschen 

Nachbarn annektiert. Zurück blieb – neben den bis dato unvorstell-

baren Verlusten an Mensch und Material – auch die Frage, wie mit 

Millionen toten Soldaten und ihren Grabstätten umgegangen wer-

den sollte. Folgerichtig muss zuerst auf die praktischen wie juris-

tisch-völkerrechtlichen Umstände hingewiesen werden. 

Für das Deutsche Kaiserreich endete der erste der beiden Welt-

kriege mit einer großen internationalen Friedenskonferenz in Ver-

sailles (18. Januar 1919 bis 21. Januar 1920). Unter Artikel 225 des 

Vertragswerkes verpflichteten sich die Signatarstaaten darin zur 

Achtung und zum Unterhalt der Gräber aller kriegsbeteiligter  

Heeres- und Marineangehörigen, also auch derjenigen des ehema-

ligen Feindes. Das Großherzogtum Luxemburg zählte übrigens 

nicht zu den Unterzeichnern dieses Vertragswerkes. 

Die militärischen Feindseligkeiten des Zweiten Weltkrieges 

wurden mit einem Waffenstillstand eingestellt, dem am 8. Mai 1945 

die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht folgte 

(VE-Day). In der langen Friedensperiode dieser ‚zweiten Nach-

kriegszeit‘ sollte aber für keinen der deutschen Nachfolgestaaten 

ein den Pariser Vorortverträgen vergleichbares Abkommen zu- 

stande kommen.1 Erst der sogenannte Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 

15. März 1991, ein multilateraler Staatsvertrag – sozusagen als Er-

satzfriedensvertrag, exklusiv mit den damaligen alliierten Sieger-

mächten abgeschlossen, um unabsehbare Reparations(nach)forde-

rungen auszuschließen2 –, markiert das Ende des Kalten Krieges 

und die völkerrechtliche Anerkennung der deutschen Wiederverei-

nigung. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Bundesrepublik Deutsch-

land auch im Bereich der Kriegsgräberfürsorge auf eine erfolg- 

reiche Nachkriegsdiplomatie zurückblicken, die auf bilateralen Ab-

kommen fußte. Auf die Rolle Luxemburgs in dieser spezifischen 

Auslandsdiplomatie soll im vorliegenden Beitrag genauso einge-

gangen werden wie auf die konkreten baulichen Maßnahmen bei 

der Gestaltung der deutschen Soldatenfriedhöfe selbst. Diese 

Diplomatie ist auch deshalb als speziell zu bezeichnen, weil auf 

deutscher Seite ein gemeinnütziger Verein, der Volksbund Deut-

sche Kriegsgräberfürsorge e. V. (kurz Volksbund, gegründet 1919), 

bei der Betreuung von Gräbern federführend wurde: Einer ‚NGO‘ 

wurden quasi offiziell die Befugnisse eines Bauherrn und Kurators 

deutscher Soldatenfriedhöfe im In- und Ausland übertragen. Der 

Volksbund arbeitet auch heute im Auftrag der Bundesrepublik und 

erhielt seit seiner Gründung, neben Zuschüssen der verschiedenen 

Landesregierungen im Inland, auch finanzielle Unterstützung 

durch das Auswärtige Amt. Eine Konstellation, die sich deutlich 

von der anderer Kriegsteilnehmer unterscheidet, wo von Anfang an 

staatlich-zentrale Stellen die Führungsrolle übernahmen, wie es 

bei der britischen Imperial War Graves Commission (1917 gegrün-

det als Kriegsgräber-Kommission für das damalige weltumspan-

nende Empire, heute Commonwealth War Graves Commission, 

CWGC), der American Battle Monuments Commission (ABMC, ge-

gründet 1923) oder in Frankreich mit seinem „Loi du 25 octobre 1919 

relative à la commémoration et la glorification des morts pour la 

France au cours de la grande guerre“ der Fall ist.3 Am ehesten ist die 

deutsche Lösung noch mit der Gründung des Österreichischen 

Schwarzen Kreuzes (ÖSK, eingetragen 1919) vergleichbar, da sich die 

beiden Nachkriegs-Regierungen als Verliererstaaten politisch wie 

wirtschaftlich von der Aufgabe überfordert sahen, adäquate Fürsor-

ge für Soldatengräber im Ausland zu leisten.4 In der damaligen Situ-

ation waren diese Privatinitiativen mit ihrem Spendenaufkommen 

und der Freiwilligenarbeit hochwillkommen – und wurden Teil des 

diplomatischen Instrumentariums. Inwieweit ist hier nun das 

Großherzogtum involviert worden?

Kontinuität und Brüche: 
Der Luxemburger Fall in der Zwischenkriegszeit

Weitab vom Stellungskrieg der Westfront gelegen, wurde Luxem-

burg während des Ersten Weltkrieges zu einem von der deutschen 

Armee besetzten Hinterland. Beim Todesfall in der Luxemburger 
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Vertrag vom 11. Mai) geriet der alte Garnisonsfriedhof in der Unter-

stadt Clausen beinahe in Vergessenheit. Durch die Ereignisse des 

Weltkrieges wurde diese ‚Kriegergräberstätte‘ – zwischenzeitlich 

zum Denkmal erklärt – reaktiviert.8 Seite an Seite wurden hier deut-

sche und französische Soldaten begraben. Die Franzosen wurden 

nach Kriegsende exhumiert und ‚abgezogen‘; die Deutschen blie-

ben. Durch systematische Umbettung der verstreut im Großherzog-

tum begrabenen Soldaten in den späten 1920er Jahren wandelte 

sich Clausen zum zentralen deutschen Soldatenfriedhof in Luxem-

burg. Um die Gestaltung sollte in der ‚ersten Nachkriegszeit‘ ein 

Kompetenzstreit entbrennen.9 Einerseits agierte im Großherzog-

tum ein nach Kriegsende spontan vor Ort gegründeter „Ausschuss 

zur Schmückung und Unterhaltung der deutschen Kriegergräber in 

Luxemburg“ unter dem Vorsitz von Otto Sames, eines ‚Auslands-

deutschen‘ und Weltkriegsveteranen im Range eines Majors a. D., 

der als Ingenieur bei SOLPEE (Société Luxembourgeoise AEG pour 

Entreprises Électriques S.A., Luxembourg-Bruxelles) tätig war.10 An-

dererseits wurde der damalige deutsche Gesandte im Großherzog-

tum, Ferdinand von Gülich,11 nicht müde, Berlin auf die Unzuläng-

lichkeit dieses Vorsitzenden hinzuweisen, der „keine irgendwie 

führende soziale Stellung“ in Luxemburg oder bei der AEG einneh-

men würde.12 Otto Sames hatte sich vorderhin auch, und über den 

Kopf des Gesandten hinweg, in Bittgesuchen direkt an Außenmi-

nister Stresemann und ‚indirekt‘ – über den Sohn des Reichs- 

präsidenten, Major Oskar von Hindenburg, so das Kalkül – an das 

Staatsoberhaupt gewandt, um für das Engagement des Ausschusses 

Etappe wurden deutsche wie auch Soldaten der Entente unmittel-

bar vor Ort, und zumeist auf den kommunalen Ortsfriedhöfen der 

diversen Lazarett-Standorte des Großherzogtums begraben.5 Das 

stellte ein Novum dar, denn in der langen Geschichte Luxemburgs 

als Festungsstadt wurden gemeindefremde Garnisonsangehörige, 

zivile wie militärische, oder Soldaten auf dem Durchmarsch übli-

cherweise nicht auf einem der Pfarrkirchhöfe (ab 1804 Kommunal-

friedhöfe) der Stadt oder der Vororte bestattet. Über den Tod hinaus 

blieben Kirchhöfe und Friedhöfe Orte einer ‚exkludierenden Inklu-

sion‘; insbesondere galt das gegenüber Fremden, Ungläubigen,  

Andersgläubigen, Aussätzigen – und Soldaten eben. Im Ancien Ré-

gime, d. h. bis zur Zeit der Österreichischen Niederlande (1714-1795), 

diente das Val des Bons Malades, der Siechengrund vor den Fes-

tungstoren, als Sonderbestattungsplatz, der schon seit dem 13. Jahr- 

hundert Standort eines Leprosoriums samt angeschlossenem 

Kirchhof und Kapelle war.6 Auch Soldaten der Revolutions- und Na-

poleonischen Kriege fanden dort ihre Ruhestätte ante muros.7 Auf 

den politischen Beschluss des Deutschen Bundes von 1815 zur Er-

richtung von Bundesfestungen gegen Frankreich folgte die Einrich-

tung einer Garnison in Luxemburg. Mit einer Besatzung von zu-

meist protestantischen Militärs, preußischen Zivilverwaltern und 

ihren Angehörigen belegt, wurde der Stadtverwaltung die Zuwei-

sung eines Areals für einen eigenen Garnisonsfriedhof innerhalb 

des Festungsperimeters zur Auflage gemacht. Nach der Auflösung 

des Bundes nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg und dem 

Beginn der Schleifung der Festungsanlagen seit 1867 (Londoner 

Abb. 1: Robert Tischlers Entwurf für die Umgestaltung des alten Garnisonsfriedhofs in Luxemburg-Clausen zu einem deutschen Heldenfriedhof (nicht realisiert, ca. 1926). 
Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.
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wie der zuständige Berliner Beamte in einem Schreiben an Gülich 

feststellte, „ein bisschen zu Uebergriffen geneigt [ist], sodass es 

sich im allgemeinen nicht empfiehlt, sich zu sehr mit ihm einzu-

lassen“.18 In Fragen der Umbettung und der Gestaltung drohte über-

dies ein Kompetenzstreit mit dem ZAK (Zentralnachweisamt für 

Kriegerverluste und Kriegergräber), das 1919 dem Reichsministeri-

um für Inneres nachgeordnet wurde. Der Volksbund reichte zwar 

einen Entwurf seines Chefarchitekten Robert Tischler ein, der von 

1926 bis 1959 für den Volksbund-eigenen Baustil prägend werden 

sollte.19 Doch wurde dieses frühe Konzept Tischlers vom Luxem-

burger Grabpflegeverein der Auslandsdeutschen mit der folgenden 

Begründung verworfen: „Die Pläne des Gartenarchitekten Tischler 

sind anscheinend ohne Kenntnis der Oertlichkeit aufgestellt, der 

sie nicht entsprechen.“ Tischlers Pläne sind erhalten geblieben 

(„Vorschlag für den deutschen Heldenfriedhof“),20 und zeigen die 

Erweiterung des Garnisonsfriedhofs zu einem ‚Heldenhain‘ mit ei-

ner Zentralachse, die auf eine in das Gelände vertiefte, ummauerte 

Quadratfläche mit einem zentralen Kreuz/Denkmal in der Mitte  

hätte führen sollen. Um dieses Geviert wären dann die Gräber neu  

gruppiert worden. Ob hier ein sogenanntes ‚Kameradengrab‘ als 

Sammelgrab auch für unbekannte Gefallene vorgesehen war, wie es 

sich als architektonisches Element bei anderen Entwürfen Tischlers 

in Zukunft wiederholen sollte, muss wohl unbeantwortet bleiben. 

Auf Anregung des Ausschusses der Auslandsdeutschen legte auch 

der renommierte Essener Gartendirektor Rudolf Korte (1878-1950) 

einen Entwurf zur Umgestaltung dieses ‚Kriegerfriedhofs‘ vor. Der 

zurückbehaltene Entwurf entstammte aber der Feder des damals 

in Luxemburg zu werben. Immerhin konnte vom deutschen Au-

ßenministerium ein Subsidium erwirkt werden, wenngleich dieses 

mehr symbolisch denn substanziell ausfiel.13 

Den deutschen Gesandten plagten aber noch andere Sorgen: So 

konnte das ‚spurlose Verschwinden‘ deutscher Soldatengräber auf-

grund von Grabauflösungen – ein gängiger kommunaler Verwal-

tungsakt am Ende der ortsüblichen Konzessionslauf- oder Min-

destruhezeit – zwar verhindert bzw. zumindest bis zur Umbettung 

nach Clausen aufgeschoben werden. Doch stand es 1925 um das An-

sehen Deutschlands weiterhin schlecht: „Die Ehrung der Verstorbe-

nen der damaligen ‚fremden Bedrücker des Landes‘ durch ein 

Denkmal“, so Gülich in einer Stellungnahme an das Auswärtige 

Amt, „würde daher in gewissen luxemburgischen Kreisen zur Zeit 

noch auf sehr abfällige Kritik stoßen. Etwas Anderes ist es hingegen 

mit der Errichtung des Friedhofs und seiner Ausgestaltung zu ei-

ner würdigen und eindrucksvollen Totenstätte“.14 Im Gefallenen- 

gedenken und seiner historischen Sinnstiftung war das ‚erste‘ 

Nachkriegsdeutschland klar in der Defensive und drohte in der 

Kommemorations(außen)politik gegenüber den Siegernationen, 

vor allem gegenüber Frankreich und Belgien, weiter ins Hintertref-

fen zu geraten. Überdies hatte sich das offizielle Luxemburg auch 

mit seiner nationalen Denkmalpolitik eindeutig auf die Siegerseite 

gestellt. So wurde das im November 1924 eingeweihte „Grabmal des 

unbekannten Soldaten“ – im Falle Luxemburgs des „unbekannten 

Legionärs“,15 gefallen im Kriegseinsatz für Frankreich und zur Be-

freiung des Großherzogtums – bau-symbolisch mit ‚Frankreich‘ 

verschmolzen. Auch beim zentralen Mahnmal der Grande Guerre 

war dies der Fall. Das Erstgenannte legte französische und Luxem-

burger Soldaten auf den Kommunalfriedhof der Hauptstadt Seite 

an Seite in die Gruft eines ‚Heroon‘. Das andere – D'Gëlle Fra („Die 

Goldene Frau“),16 konzipiert als ‚nationaler Opferaltar‘ – wurde un-

ter dem Schirm einer goldenen Siegesgöttin zum Epitaph von drei 

Nationen: der Luxemburger, der französischen und der belgischen. 

Aus diesem Grund empfahl der deutsche Gesandte, dass die Ausge-

staltung des ‚Kriegerfriedhofs‘ in Clausen 

„mit verständnisvoller Zurückhaltung und in aller Stille vor 

sich gehen müßte. Würde die Ausführung dann in möglichster 

Vollkommenheit gelingen, geeignet, zu Vergleichen mit dem öden 

und kunstlosen französischen Kriegerfriedhöfen herauszufordern 

und die beifällige Aufmerksamkeit der hiesigen Bevölkerung auf 

sich ziehen, so dürfte dies meines Erachtens ganz wesentlich zu 

Hebung des deutschen Ansehens im Lande, zur innerlichen Wie-

derannäherung der Luxemburger an unser Volkstum, zu Sammlung 

des zersplitterten Deutschtums und schließlich zur Vorbereitung 

der Ausführung des geplanten Kriegerdenkmals die Wege ebenen“.17

Auch im Luxemburger Fall favorisierte das deutsche Außenminis-

terium die Zusammenarbeit mit dem Volksbund, obwohl dieser, 
Abb. 2: Detailansicht des ‚Heldenhains‘ mit dem zentralen Gedenkstein. Entwurf: 
Robert Tischler (nicht realisiert, ca. 1926). Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.
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Abb. 3: Zustand in den 1950er Jahren mit den für Robert Tischler-Entwürfe typischen Gruppenkreuzen zwischen den noch provisorischen Holzkreuzen. Im Hintergrund  
die alten Grabsteine aus der Garnisonszeit (19. Jahrhundert). Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.

Abb. 4: Aktueller Zustand (selbe Blickrichtung). Drei der vier Kreuzgruppen des Tischler-Entwurfes wurden versetzt und markieren 
jetzt das anonyme Sammelgrab für deutsche Soldaten beider Weltkriege auf dem höher gelegenen Plateau. Die verbliebene  
Steingruppe wurde mit der Inschrift versehen: „Hier ruhen deutsche Soldaten 1939 – 1945“. Foto: © Thomas Kolnberger. 
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für die US Army Teil des Hauptkampfgebietes ihrer größten Land-

schlacht während des gesamten Krieges. Es waren auch militär- 

logistische Gründe, die einen Ortsteil der Hauptstadt und die be-

nachbarte Landgemeinde Sandweiler im Osten von Luxemburg-

Stadt zu Standorten eines amerikanischen und eines deutschen 

Soldatenfriedhofs werden lassen sollten. Schon während der 

Schlacht, und vor allem bei der anschließenden Räumung des Ter-

rains, wurden Gefallene beider Seiten erst zu einem hinter der 

Front liegenden Verteilerpunkt transportiert, um dort separiert zu 

werden: Die Amerikaner wurden in Hamm,23 die Deutschen im da-

von 1,5 Kilometer entfernten Sandweiler bestattet. Von den Ameri-

kanern wurde für die Wehrmachtsangehörigen auf offenem Feld 

ein gerastertes Grabfeld mit weißen Holzkreuzen angelegt. (Damit 

übergingen sie übrigens eine Möglichkeit, die eine Klausel im Ver-

sailler Vertrag bot, nämlich dass für deutsche Soldaten, zumindest 

auf französischem Boden, schwarze Kreuze vorgesehen waren.) Das  

Totenfeld wurde schließlich mit hohem Maschendrahtgitter ein-

gezäunt und mit einem weithin sichtbaren „German Military Ce-

metery – Sandweiler Luxemburg“ beschildert, um eine Verwechs-

lung mit Hamm auszuschließen. Dieses Provisorium blieb in den 

ersten Nachkriegsjahren bestehen. 

 

Das brutale NS-Besatzungsregime in Luxemburg hatte ein ‚organi-

sches Auslandsdeutschtum‘ so gründlich desavouiert, dass kein 

Verein von Auslandsdeutschen in Sachen deutsche Soldatengräber 

an die Öffentlichkeit trat. 1954 erhielt der Volksbund den (erneuer-

ten) Auftrag der Bundesregierung, deutsche Soldatengräber im  

Ausland zu suchen, zu sichern und zu pflegen.24 Jahre davor schon 

hatte die Volksbund-Spitze die Initiative ergriffen und erste Son-

dierungsgespräche mit ausländischen Regierungsvertretern ge-

sucht. Nach einer Inspektionsreise in Luxemburg im Januar 1951 

stellte der Generalsekretär des Volksbundes in seinem Rapport eine 

noch völlig unbekannten Architekten Bernhard Pfau (1902-1989), 

der in Düsseldorf für das Büro Emil Fahrenkamp tätig war.21 Diese 

Planskizzen sind verloren gegangen und aus finanziellen Gründen 

konnte erst 1934, sozusagen als ‚Schlussstein‘ des Bauvorhabens, 

der geplante Gedenkstein gesetzt werden. Die Inschrift lautete: 

„Weltkrieg 1914-1918: Unseren 195 gefallenen Frontkameraden zum 

ehrenden Andenken errichtet. Die Auslandsdeutschen Luxem- 

burgs 1934 “. (Dieser Stein, der das provisorische Hochkreuz aus 

Holz ersetzte, wurde 1945 entfernt, die Gräber blieben aber auf-

grund des seit Ende des 19. Jahrhunderts geltenden Denkmalschut-

zes erhalten.) 

Nach Abschluss der Arbeiten wurde der Friedhof am 1. Novem-

ber 1928 in Anwesenheit von Staatsminister Joseph Bech, Kammer-

präsident Émile Reuter und Bürgermeister Gaston Diderich feier-

lich wiedereingeweiht. Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass mit 

der Umgestaltung von Clausen eine Kompromisslösung realisiert 

wurde. Clausen erfüllte seine Zwecke: Die deutsche Seite hatte ein 

‚Gegengewicht‘ zu den zentralen Gedenkorten der ehemaligen 

Kriegsgegner geschaffen; die Auslandsdeutschen hatten einen Be-

zugspunkt für die „organische Sammlung des hiesigen Deutsch-

tums“, wie es Gülich einmal ausgedrückt hat;22 und für die Luxem-

burger war nicht nur die Unterhaltsfrage geklärt, sondern auch ein 

weiteres Zeichen für das deutsch-luxemburgische Rapprochement 

in Stein gemeißelt worden. 

Sandweiler und Clausen nach dem 
Zweiten Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg wurde Luxemburg zum unmittelbaren Front-

gebiet: Während der Ardennenoffensive (Battle of the Bulge) im 

Winter 1944/45 wurde das Großherzogtum, vor allem der Norden, 

Abb. 5: Zustand des deutschen Soldatenfriedhofs in den frühen 1950er Jahren. Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.
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„Verwahrlosung der deutschen Kriegsgräberstätten“ fest. Die Lu-

xemburger Behörden würden trotz „guten Willen[s], eine Besse-

rung herbeizuführen“ und obschon ihnen „der schlechte Zustand 

der deutschen Gräberstätten doch sehr unangenehm war […] einer 

Lösung des Problems hilflos gegenüber[stehen]“. Außerdem sollte 

es tunlichst vermieden werden, „daß die luxemburgische Regie-

rung irgendwelche Beschlüsse faßt oder Maßnahmen einleitet, die 

den Absichten des Volksbundes entgegenstehen und nachher hät-

ten schwer rückgängig gemacht werden können“25. Nach den weni-

ger erbaulichen Kontaktaufnahmen in den Niederlanden und Bel-

gien im Jahr zuvor26 beabsichtigte Generalsekretär Margraf auf 

Grundlage der Vereinbarungen mit dem Innenministerium, die  

Luxemburger Lösung zu einem außenpolitischen Referenzfall zu 

machen: 

„Das Ergebnis ist deshalb besonders wertvoll, weil wir mit dieser 

Regelung ein Beispiel schaffen, auf das nicht nur wir bei unseren 

weiteren Verhandlungen mit dem Auslande hinweisen können, 

sondern das auch der Bundesregierung […] die Möglichkeit gibt, 

sich darauf zu berufen. Abgesehen davon wird dem Volksbunde mit 

Beginn dieser Tätigkeit in Luxemburg eine große Propaganda- 

möglichkeit gegeben, die auch in vollem Umfange ausgewertet 

werden soll.“27  

Knapp fünf Jahre später, im Juni 1955, erfolgte die feierliche  

Einweihung des deutschen Soldatenfriedhofs in Hamm. Kein rang-

hoher Vertreter Luxemburgs war dieses Mal zugegen und die Bun-

desrepublik offiziell lediglich durch den deutschen Gesandten  

vertreten. Andererseits nahmen schätzungsweise 2.000 Hinter-

bliebene und Schaulustige an den Feierlichkeiten teil.28

Thomas Kolnberger

Abb. 6: Gesamtplan der Anlage des VBK (Robert Tischler) auf einer ungefähren Nord-Süd-Achse. Im Norden das Hochkreuz und ‚Kameradengrab‘; im Süden das Torhaus. 
Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.
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Noch Anfang der 1950er Jahre wollte die Luxemburger Seite bezüg-

lich der deutschen Soldatengräber auf den ausstehenden Friedens-

vertrag mit der 1949 als westdeutscher Teilstaat gegründeten Bun-

desrepublik warten – der aber nicht zustande kam.29 Einstweilen 

wurde dem Anliegen der US-amerikanischen Kriegsgräberfür- 

sorge (ABMC) umstandslos stattgegeben, das Provisorium in Sand-

weiler zu einer permanenten Grab- und Gedenkstätte auszubauen 

(Luxembourg American Cemetery and Memorial).30 Denn im Ge-

gensatz zum Ersten Weltkrieg, wo die US-Doughboys nach dem Waf-

fenstillstand von Compiègne (11. November 1918) auf Luxemburger 

Boden ‚nur‘ als Besatzungssoldaten und nicht während Kampf-

handlungen ums Leben gekommen waren, sah sich die US-Seite 

jetzt moralisch berechtigt, ein dauerhaftes Friedhofsdenkmal all  

jenen US-G.I.s zu setzen, die auch im Kampf um die Befreiung  

Luxemburgs ihr Leben gelassen hatten. Hamm wurde zum großen 

regionalen Sammelfriedhof für US-Soldaten ausgebaut. Über die 

Details der Kosten- und Unterhaltsfrage war man sich rasch einig 

geworden. Im deutsch-luxemburgischen Fall war das aber nicht 

gleich der Fall, denn in der völkerrechtlichen Grauzone um den  

Status Nachkriegsdeutschlands wurde eine diplomatische Kernfra-

ge berührt: Wiedergutmachung.31 Die damaligen Vertreter des 

Volksbundes, denen es weder bei der Formulierung ihrer internen 

Memoranden noch bei ihrem Auftreten im Ausland an falscher Be-

scheidenheit zu mangeln schien, handelten beim Thema Unter-

haltszuständigkeit ganz im Geiste der hinhaltenden deutschen  

Außendiplomatie. Von Luxemburger Seite wurden daraufhin Gut-

achten eingeholt, die sich sehr kritisch gegen ein Monument des 

„hitlerisme“ und unverhältnismäßige Forderungen deutscher- 

seits aussprachen.32 Lange wurde an Detailfragen gearbeitet und 

dabei Konventionen anderer Länder zu Rate gezogen,33 bis das 

Friedhof, Heldenhain oder Totenburg? 

Abb. 7: Bau der zentralen Achse zum Hochkreuz hin. Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.
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Abb. 8: Nach der Fertigstellung mit Baumbepflanzung und den ‚Gruppenkreuzen‘. Bildquelle: Bildarchiv des VBK-Kassel.

Abkommen zwischen der BRD und dem Großherzogtum schließ-

lich ausverhandelt war und unterzeichnet werden konnte. Zwi-

schenzeitlich waren beide Staaten auf dem Weg in die NATO- 

Partnerschaft (Luxemburg war 1949 Gründungsmitglied; Beitritt 

der BRD 1955), man befand sich bereits seit 1952 in der EVG (Europä-

ische Verteidigungsgemeinschaft, 1952-54/55) und die De-facto-

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik gegen einen neuen ge-

meinsamen Feind war im vollen Gange. Hinzu kam, dass auch 

mehr und mehr Hinterbliebene die Gräber ihrer toten Söhne, Väter 

und Brüder in Luxemburg besuchen wollten. Bei der Bündelung 

dieser individuellen Bedürfnisse zu einem regelrechten Besuchs-

tourismus schaltete sich der Volksbund wieder aktiv ein.34 Damit 

kam erneut die Frage der würdevollen Gestaltung als letzte Ruhe-

stätte auf, an der die Regierung Luxemburgs starkes Interesse hatte, 

weil es auch um die Frage der Präsentation des Großherzogtums 

nach außen ging.

Tischlers Landschaftsarchitektur von Hamm 
und Clausen

Robert Tischler (1885-1959), der öffentlichkeitsscheue Chefarchi-

tekt des Volksbundes, kam nun auch in Luxemburg zum Zuge und 

durfte die dortigen Soldatenfriedhöfe in Hamm und – in geringe-

rem Umfang – in Clausen ganz nach seinen planerischen Prinzi- 

pien umgestalten (Abb. 3). Der ‚Festungscharakter‘ der Friedhöfe als 

eine beschützte, ja geradezu ‚wehrhafte‘ Ruheinsel für die Gefalle-

nen in der Fremde, der immer wieder mit Tischlers Anlagen ver-

bunden wird,35 kommt besonders bei der Neuanlage von Hamm zur 

Geltung. Der militärisch-fortifikatorische Sprachduktus der Be-

sprechungsprotokolle vor Baubeginn antizipiert die Gesamtkon-

zeption als militär-sakrales Reduit geradezu: 

„Das ganz an den Nordrand gerückte Kameradengrab [Sammel-

grab, Anm. d. V.] bietet mit seiner ungeschützten Aussenmauer  
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unerwünschte Angriffsflächen nach aussen. Da eine Baumbepflan-

zung hinter dem Kameradengrab nicht erfolgen soll, wird empfoh-

len, unmittelbar hinter der Mauer einen Schutzgraben (evtl. mit Ge-

büschpflanzung) anzulegen. Schliesslich erscheint es unerlässlich, 

für den Ackerstreifen zwischen den Friedhof und der Strasse 

Scheidhof-Sandweiler Landschaftsschutz zu beantragen.“ 36 

Noch in den 1960er Jahren interveniert der Volksbund beim  

Luxemburger Innenministerium für diesen „Umgebungsschutz“, 

einer Art ‚Glacis‘ von Abstandsgrün gegen „eine mögliche Industri-

alisierung der Umgebung des Soldatenfriedhofes Sandweiler“37. 

Mit planmäßigen Baumpflanzungen wuchs sich der einst nach drei 

Seiten hin offene ‚Gottesacker‘ von Hamm nun zu einem von Baum-

kronen und Waldsäumen beschirmten ‚Heldenhain‘ aus. Im Origi-

nalton beschrieben: 

„Verstärkte Baumbepflanzung beiderseits von Hochkreuz und 

Kameradengrab wird den Friedhof gegen das übrige Gelände völlig 

abschirmen, während ein Erdwall und Hecke und Graben ringsum 

den Friedhof schützt, der den Charakter eines aufgelockerten park-

ähnlichen Waldfriedhofes erhalten soll.“38 

Tischler führt hier also auch ein zweites, weiter in die deutsche 

‚Friedhofsbaugeschichte‘ zurückführendes Gestaltungsprinzip fort. 

Zutritt zu diesem soldatischen Elysium gibt, nachdem man zuerst 

einen Graben überschreiten musste, der schmale Durchlass in ei-

nem mauerschweren, dunklen Torhaus, der direkt an eine den ge-

genüberliegenden Hang hin ansteigende Zentralachse anschließt, 

die ans Licht und hinauf zum Kameradengrab mit dem Hochkreuz 

führt: „Das Kreuz wächst, den ganzen Friedhof beherrschend, aus 

einer erhöhten, durch Mauern abgefangenen Bastion empor.“39 

Links und rechts auf dem Weg dorthin, sind, in Reih und Glied, die 

Gräber in zwölf Feldern angeordnet. Ursprünglich erhoben sich 

über diese Quadrate jeweils nur ‚kreuzgruppenähnliche‘ Steinplas-

tiken, während die einzelnen Gräber (immer zwei pro Grabstein) 

Friedhof, Heldenhain oder Totenburg? 

Abb. 9: Zustand heute. Foto: © JPRemiche, 2018.
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mit auf dem Grasboden liegenden Gedenkplatten markiert wurden. 

Die Assoziation mit einer defensiven Schlachtordnung der Infante-

rie, ralliiert und vergattert in Karrees (carré plein für ‚volles 

Quadrat‘), die von den aufrechtstehenden Steinkreuzen in ihrer 

Mitte ‚kommandiert‘ würden, scheint bei dieser ‚Aufmarsch-

ordnung‘ dann nicht zu weit hergeholt zu sein. Diese Stein-

kreuzgruppen und die kleinen, flachliegenden Namensplatten, die 

sogenannten „Namenssteine“, wurden nach nicht abbrechen wol-

lender Kritik der Hinterbliebenen durch aufrechtstehende Granit-

kreuze, die für jeweils vier Tote als Grabsteine dienen, ersetzt. Das 

geschah auch in Clausen. 

Konklusion

Anstatt eines Fazits möchte ich als Autor eine durch persönliche 

Erfahrung gefärbte Schlussfolgerung versuchen. Den wissenschaft-

lichen Arbeiten, die sich auf kritisch-distanzierte Weise mit der 

Bau- und Gestaltungsphilosophie des Volksbundes, besonders der 

Arbeiten Tischlers auseinandersetzen, und insbesondere auf die 

Kontinuitäten in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus hin-

weisen, ist natürlich zuzustimmen. Sie erklären den ‚kulturpoliti-

schen‘ Kontext der Zeit. Aber: Sollten diese Bauzeugnisse als Land-

schaftsarchitektur nicht auch ‚historisiert‘ werden? Ich erinnere 

mich an die Italienurlaube mit der Familie als Teenager, wo wir – 

mein Vater (Jahrgang 1925) hatte in der Wehrmacht gedient – auf 

unseren Touren auch Soldatenfriedhöfe besuchten: deutsche, ame-

rikanische, italienische, österreichisch-ungarische. Mir sind vor  

allem die Farbkontraste der rasenpedikürten Anlagen der Amerika-

ner mir ihren fast reinweißen Marmorgrabsteinen aus Carrara auf 

tiefgrünem Grund in Erinnerung geblieben, was als Ensemble im 

gleißenden Sonnenlicht fast surreal wirkte; besonders im Vergleich 

mit den schattigen deutschen Hainen. Ohne von den konzeptionel-

len Absichten der Planer zu wissen, kamen mir die Friedhöfe wohl-

tuend zurückgenommen und – ja richtig bescheiden und ‚pazifis-

tisch‘ vor. Durch ihre unmittelbare Nachbarschaft vorgegeben, 

kommen diese konzeptionellen Kontraste bei den Luxemburger 

Beispielen noch deutlicher zur Geltung. Immer wieder habe ich bei 

Besuchen gemeinsam mit Freunden, Bekannten und Kollegen aus 

dem In- und Ausland die Erfahrung machen können, dass man hier 

Thomas Kolnberger

Abb. 10: Umbettungskladde  des Volksbundes für Sandweiler, 24.3.1958. Mit vergleichendem Skelettbild, Zahnschema und sonstigen Anhaltspunkten (Uniformteilen,  
Erkennungsmarken etc.) soll die zweifelsfreie Identifizierung des Toten ermöglicht werden. Bildquelle: Gräbernachweisstelle (Ordner Sandweiler, II. WK), Kassel.
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einen Spaziergang zwischen ‚triumphaler Selbstdarstellung einer 

selbstbewussten Nation und Weltmacht, die am Höhepunkt ihrer 

Macht angelangt ist und auf ihre Opferbereitschaft im Kampf für 

eine freie Welt verweist‘, also den USA, und der ‚Bescheidenheit und 

Zurücknahme einer Nation, die, von einem verbrecherischen Re-

gime geführt, einen Krieg voll unvorstellbarer Gräuel entfesselt hat, 

und trotzdem ihren Soldaten die Minimalwürde einer Ruhestätte 

verschaffen konnte‘, also der Bundesrepublik, machen kann. Als 

ich mich dann mit der Baugeschichte auseinanderzusetzen be-

gann, war ich von der ursprünglichen Absicht der Volksbund-Pla-

nung überrascht: Man kommt heute gar nicht auf die Idee, hier eine 

Art ‚Besatzung‘ oder ‚Festungsbau‘ zu sehen oder dass hier durch 

die bewusste Wahl von Baumaterialien aus Deutschland (Theuma-

er Fruchtschiefer, Schwarzwälder Granit und gespaltener Rhein-

kiesel) ein ‚Stück deutscher Heimat in die Luxemburger Fremde‘ 

transferiert wurde. Es scheint so, als hätte die friedlich-konstrukti-

ve Nachkriegsgeschichte Deutschlands einen neuen Kontext ge-

schaffen, der das Kalkül Tischlers gründlich erodierte. Oder war 

dies das eigentliche ‚Kalkül‘? Wollte man die Vergangenheit über-

winden, ja vergessen machen, wenn es in der großen Ansprache 

des Volksbundpräsidenten bei der Einweihung 1955 heißt: 

„Hier vollzog sich mehr als die Einweihung eines Krieger- 

friedhofes, hier wurde ein Stück des Krieges selbst endgültig liqui-

diert, hier wurde das Vermächtnis der Gefallenen in seiner ver-

pflichtenden Mahnung zur Verständigung und Versöhnung wirk-

lich lebendig, hier wehte der Atem der jungen europäischen 

Gemeinschaft.“ 40 
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